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1 Anliegen der Modellprojekte REGINE und
MobiliS

Die Modellprojekte „REGINE – REGIonale NEtz-
werke zur beruflichen Rehabilitation (lern-)behin-
derter Jugendlicher“ und „MobiliS – Wohnortnahe

berufliche Bildung Blinder und Sehbehinderter“
verfolgen für die jeweiligen Adressatengruppen
identische Ziele: Ausgegangen wird von der Über-
legung, dass

➢ behinderte Jugendliche in zunehmendem Maße
vor Problemen stehen, auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu
finden,

➢ die Rahmenbedingungen stationärer Maßnah-
men (z.B. Trennung von Familie und weiterem
sozialem Umfeld, „Kasernierung“) dem Ausbil-
dungserfolg vieler Rehabilitanden entgegenste-
hen können,

➢ die Rehabilitationsträger erhöhte Anforderungen
an die Effizienz beruflicher Rehabilitationsmaß-
nahmen stellen.

Vor diesem Hintergrund wird für wohnortnahe
Rehabilitationskonzepte nach der Devise „So nor-
mal wie möglich – so speziell wie nötig“ plädiert.
Neue Rechtsnormen bieten nunmehr die Rechts-
grundlage dafür, die betriebliche Erstausbildung
Behinderter unter Nutzung

➢ vorhandener wohnortnaher Ausbildungsange-
bote im dualen Ausbildungssystem – d.h. gleich-
zeitige Ausbildung in Betrieb und (Regel-)
Berufsschule (vgl. Deutscher Ausschuß für das
Erziehungs- und Bildungswesen 1965: 57) – 

➢ mit intensiver Beteiligung koordinierender und
unterstützender Einrichtungen (Bildungsträger),

im Rahmen der besonderen Leistungen fördern zu
können und somit eine wohnortnahe berufliche
Rehabilitation unter günstigeren Bedingungen als
bisher zu ermöglichen. Sie zielen darauf ab,

➢ die Zielgruppe von (besonderen) berufsfördern-
den Leistungen (die bisher ausschließlich über-
betrieblich in Anspruch genommen werden
konnten) um den Personenkreis zu erweitern,
die nicht bereit oder in der Lage sind bzw. bei
denen es nicht erforderlich ist, den Wohnort für
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eine überbetriebliche Bildungsmaßnahme in
einem Berufsbildungswerk zu verlassen,

➢ den Auszubildenden, den ausbildenden Betrie-
ben und den involvierten Berufsschulen indivi-
duell, flexible und kurzfristig Hilfen bereitstellt,
die erforderlich sind, den Ausbildungserfolg
sicherzustellen,

➢ die bisherige Lücke zwischen den allgemeinen
Leistungen nach § 100 SGB III und den beson-
deren Leistungen nach § 102 SGB III zu schlie-
ßen,

➢ die bestehende Rehabilitationspraxis weiterzu-
entwickeln und das Angebot an beruflichen
Rehabilitationsmaßnahmen zu diversifizieren.

Anliegen der Modellmaßnahmen REGINE und
MobiliS ist es, die Ausgestaltung und Umsetzung
der ortsnahen Berufsausbildung auf der Grundlage
dieser neuen Fördermöglichkeiten kontrolliert zu
erproben, auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen
und ggf. zu optimieren. 

2 Abgestufte berufliche Rehabilitation 
im Rahmen der Förderung durch die
Bundesanstalt für Arbeit

2.1 Leistungen zur Arbeitsförderung2)

Nach dem Arbeitsförderungsrecht richten sich Art
und Umfang der Erbringung berufsfördernder
Maßnahmen für Behinderte nach dem individuellen
Förderbedarf. Hintergrund sind nicht  nur ökono-
mische  Erwägungen:  Vielmehr wird  auch hier
dem Normalisierungsprinzip grundlegende Be-
deutung zugeschrieben (vgl. Schäfer 1999: 329).
Demnach ist jeweils die für den Einzelfall am
besten geeignete Leistung oder Kombination von
Leistungen zu wählen (vgl. § 97 Abs.1, § 7 Abs.
13), § 9 Abs. 3 SGB III) unter Berücksichtigung 

➢ der Erfordernis der Maßnahmen wegen Art und
Schwere der Behinderung, 

➢ des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit,

➢ der Erfolgsaussichten einer Eingliederung sowie

➢ einer vorrangig ortsnahen Leistungserbringung.

2.1.1 Allgemeine Leistungen

Gemäß § 98 Abs. 2 SGB III (siehe Abbildung 1)
sind vorrangig die allgemeinen Leistungen (siehe
Abbildung 2 und 3) zu gewähren. 

Die allgemeinen Leistungen umfassen die Leistun-
gen zur

➢ Unterstützung der Beratung und Vermittlung,

➢ Verbesserung der Eingliederungsaussichten,

➢ Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung,

➢ Förderung der Aufnahme einer selbstständigen
Tätigkeit,

➢ Förderung der Berufsausbildung,

➢ Förderung der beruflichen Weiterbildung.

Die besonderen Leistungen zur beruflichen Einglie-
derung gemäß §§ 102 ff. SGB III werden nur dann
erbracht, wenn nicht bereits durch die allgemeinen
Leistungen eine berufliche Eingliederung erreicht
werden kann. Die allgemeinen Leistungen zur
beruflichen Eingliederung Behinderter sind regel-
mäßig Ermessensleistungen (Ausnahme: Berufs-
ausbildungsbeihilfen nach § 101 Abs. 2 Nr. 6 SGB
III). Dies bedeutet, dass kein Anspruch auf die
Leistungen besteht, sondern im Einzelfall darüber
entschieden wird, ob und welche Leistungen
erbracht werden. Der Behinderte hat jedoch einen
Anspruch auf eine pflichtgemäße Ermessensent-
scheidung. 

Besonderheiten im Rahmen allgemeiner 
Leistungen (§ 101 SGB III)

§ 101 SGB III bestimmt, unter welchen Vorausset-
zungen bei Behinderten allgemeine Leistungen in
Betracht kommen, obwohl sie Nichtbehinderten
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2) Die nachfolgenden Ausführungen zum Leis-
tungsrecht lehnen sich eng an das Handbuch
der Bundesanstalt für Arbeit „Berufliche Rehabi-
litation junger Menschen“, Ergänzung 1998, S. 5
bis 13 an.

3) Die Regelungen von § 7 SGB III beziehen sich
auf Ermessensleistungen, denen lediglich die
allgemeinen Leistungen zur beruflichen Einglie-
derung nach § 100 SGB III zugeordnet werden
(vgl. § 3 Abs. 5 SGB III). Demgegenüber besteht
auf besondere Maßnahmen zur beruflichen Ein-
gliederung ein Rechtsanspruch. Aus der Formu-
lierung „unerlässlich machen“ in § 102 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 SGB III ist jedoch abzuleiten, dass
auch diese entsprechend dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erbringen
sind (vgl. Niesel 1998: 249, RdNr. 5).
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Abbildung 1: Grundsätze für allgemeine Leistungen zur beruflichen Eingliederung

Abbildung 2: Allgemeine Leistungen zur Förderung Behinderter



bei gleicher Sachlage nicht zustünden. So wird
gemäß § 101 Abs. 1 SGB III das Erfordernis der
Arbeitslosigkeit zum Erhalt von Mobilitätshilfen für
Behinderte aufgehoben, soweit die Mobilitätshilfe
erforderlich ist, um eine dauerhafte Eingliederung
zu erreichen.

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 1 SGB III kann im
Gegensatz zur Förderung von Nichtbehinderten
auch eine Ausbildung förderungsfähig sein, die
abweichend von der Ausbildungsordnung für
staatlich anerkannte Ausbildungsberufe oder in
Sonderformen für Behinderte durchgeführt wird.

Die Gewährung von Berufsausbildungsbeihilfe für
behinderter Auszubildende ist im Gegensatz zu
Nichtbehinderten gemäß § 101 Abs. 2 Satz 3 SGB
III nicht davon abhängig, dass der Behinderte nicht
bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt.

Soweit Art oder Schwere der Behinderung es
erfordern und ohne die Förderung eine dauerhafte
berufliche Eingliederung nicht erreicht werden
kann, wird gemäß § 101 Abs. 2 Satz 6 SGB III auch
eine Verlängerung der Ausbildung über das vorge-
sehene Ausbildungsende hinaus, eine Wiederho-

lung der Ausbildung ganz oder in Teilen sowie eine
erneute berufliche Ausbildung gefördert.

In § 101 Abs. 3 Satz 1 SGB III werden Ausnahmen
von den Erfordernissen für die Förderung einer
beruflichen Weiterbildung bestimmt, die die Vor-
aussetzung der Arbeitslosigkeit (§ 77 Abs. 1 SGB
III), das Erfordernis der dreijährigen Berufstätigkeit
als Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss (§ 77 Abs.
3 SGB III), die Förderungsdauer (§ 92 SGB III)
sowie die Voraussetzungen für eine erneute Förde-
rung (§ 79 Abs. 2 SGB III) betreffen.

Behinderte, die eine allgemeine Leistung erhalten,
können gemäß § 101 Abs. 3 Satz 2 SGB III einen
Anspruch auf Unterhaltsgeld haben. Vorausset-
zung hierfür ist, dass sie bei Teilnahme an einer
Maßnahme, für welche die besonderen Leistungen
zur beruflichen Eingliederung erbracht würden,
einen Anspruch auf Übergangsgeld hätten.

Abweichend vom Förderungsrecht für Nichtbehin-
derte können gemäß § 101 Abs. 3 Satz 3 SGB III
Behinderte darüber hinaus Weiterbildungskosten
auch ohne Erfüllung der Vorbeschäftigungszeit 
(§ 78 SGB III) erhalten.
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Abbildung 3: Weitere allgemeine Leistungen zur Förderung Behinderter
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2.1.2 Besondere Leistungen

Nach den Grundsätzen des § 102 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 SGB III (siehe Abb. 4) sind besondere Leistungen
(siehe Abb. 5) nur dann zu gewähren, wenn diese
unerlässlich sind wegen

a) Art und Schwere der Behinderung oder

b) zur Sicherung des Rehabilitationserfolges.

Die unter a) und b) aufgeführten Maßnahmen
geben keine Rangordnung vor: Entscheidend ist
die Orientierung am individuellen Förderbedarf.

Die besonderen Leistungen umfassen:

➢ das Übergangsgeld (§§ 160–168 SGB III),

➢ das Ausbildungsgeld, wenn ein Übergangsgeld
nicht erbracht werden kann (§§ 104–108 SGB
III),

➢ die Übernahme der Teilnahmekosten für eine
Maßnahme (§§ 109–113 SGB III) und

➢ die sonstigen Hilfen (§ 114 SGB III).

Auch eine betriebliche Ausbildung kann unter die
Bestimmungen von § 102 Abs. 1 Nr. 1b SGB III
fallen, wenn sie durch besondere Leistungen eines
Bildungsträgers ergänzt wird. Genau darum han-
delt es sich bei REGINE und MobiliS:

Ausbildung außerhalb des Berufsbildungs-
gesetzes (BBiG) und der Handwerksordnung
(HwO)

Wenn für den Behinderten wegen Art oder Schwe-
re der Behinderung oder zur Sicherung des Reha-
bilitationserfolges die Teilnahme an einer Maßnah-
me in einer besonderen Einrichtung unerlässlich ist
und diese Ausbildung in einem Berufsbildungs-
werk, Berufsförderungswerk oder einer sonstigen
Rehabilitationseinrichtung mit vergleichbaren
Diensten durchgeführt wird, kann die Maßnahme
gemäß § 102 Abs. 1 SGB III auch gefördert wer-
den, wenn sie in schulischen Ausbildungsgängen
erfolgt. Die Teilnahme an einer schulischen Ausbil-
dung in einer besonderen Einrichtung ist nur dann
zu fördern, wenn der Behinderte während der
Maßnahme begleitender medizinischer, psycholo-
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Abbildung 4: Grundsätze für besondere Leistungen zur beruflichen Eingliederung



gischer oder sozialer Dienste oder pflegerischer
Betreuung bedarf oder auf besondere bauliche
und/oder ausstattungstechnische Gegebenheiten
einer besonderen Einrichtung angewiesen ist.
Auch hier gilt, dass zunächst zu prüfen ist, ob nicht
eine Ausbildung außerhalb einer Reha-Einrichtung
(z.B. an einer Berufsfachschule) möglich ist. Die
Förderung des Besuchs einer Berufsfachschule
fällt nicht in die Zuständigkeit der Bundesanstalt
für Arbeit.

Darüber hinaus kann die Teilnahme an einer Maß-
nahme in einer besonderen Einrichtung für Behin-
derte zur Sicherung des Eingliederungserfolges
auch dann gefördert werden, wenn der Behinderte
das Maßnahmeziel voraussichtlich nur unter Ein-
satz anderweitig nicht gegebener besonderer
pädagogischer/sozialpädagogischer Hilfen errei-
chen kann. Ziel dieser Regelung ist die Erweite-
rung der Berufspalette z.B. in Berufsbildungswer-
ken (BBW), nicht eine Zuständigkeitsverlagerung
für Fachschulen, an denen auch bisher Behinderte
ausgebildet wurden.

Ausbildungsgeld

Der Behinderte hat gemäß § 104 SGB III während
einer beruflichen Ausbildung oder einer berufsvor-

bereitenden Bildungsmaßnahme einschließlich
einer Grundausbildung und während einer Maß-
nahme im Eingangsverfahren oder Arbeitstrai-
ningsbereich einer anerkannten Werkstatt für
Behinderte einen Anspruch auf Ausbildungsgeld,
wenn Übergangsgeld (§§ 160 ff. SGB III) nicht
erbracht werden kann. Der Bedarf eines Behinder-
ten während einer solchen Maßnahme ist in den 
§§ 105 ff. SGB III festgelegt.

Teilnahmekosten

Als besondere Leistung werden darüber hinaus die
Kosten für die Teilnahme an einer Maßnahme über-
nommen. Diese sind gemäß § 109 SGB III die
Lehrgangskosten einschließlich der Prüfungsge-
bühren, die Kosten für erforderliche Lernmittel und
Arbeitsausrüstung, die Reisekosten, die Kosten für
Unterbringung und Verpflegung, die Kosten für
eine Haushaltshilfe oder für die Betreuung von auf-
sichtsbedürftigen Kindern, die Kosten für eine
erforderliche Kranken- und Pflegeversicherung
und alle weiteren Aufwendungen, die wegen der
Art oder der Schwere der Behinderung unvermeid-
bar entstehen. Im Rahmen der Gewährung der
Teilnahmekosten wird auf eine wirtschaftliche und
sparsame Durchführung der Maßnahme beson-
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Abbildung 5: Besondere Leistungen zur Förderung Behinderter
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ders geachtet. Die notwendigen Gesamtaufwen-
dungen müssen in einem angemessenen Verhält-
nis zum Maßnahmeziel und dem voraussichtlichen
Maßnahmeerfolg stehen.

Sonstige Hilfen

Gemäß § 114 SGB III können dem Behinderten als
besondere Leistungen sonstige Hilfen gewährt
werden. Diese umfassen unter anderem eine Kraft-
fahrzeughilfe, den Ersatz eines unvermeidbaren
Verdienstausfalls (auch für Begleitpersonen), die
Übernahme von Kosten für nichtorthopädische
Hilfsmittel und technische Arbeitshilfen sowie die
Kostenübernahme für die Beschaffung oder den
Ausbau einer Wohnung (Wohnkosten) in einem
angemessenen Umfang.

Leistungen an Arbeitgeber (§§ 236–239 SGB III)

Auch an Arbeitgeber können Leistungen zur beruf-
lichen Eingliederung Behinderter erbracht werden:

Ausbildungszuschuss

Das Arbeitsamt kann die betriebliche Aus- und
Weiterbildung von Behinderten in Ausbildungsbe-
rufen durch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung
an den Arbeitgeber fördern, wenn die Aus- und
Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist (§ 236
SGB III). Ein solcher Zuschuss ist nur dann zu
gewähren, wenn der Ausbildende einen Behinder-
ten nur mit Gewährung dieses Zuschusses ein-
stellt. Diese Zuschüsse sollen regelmäßig 60 Pro-
zent der monatlichen Ausbildungsvergütung für
das letzte Ausbildungsjahr nicht übersteigen. Nur
in begründeten Ausnahmefällen können Zuschüs-
se bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung für das
letzte Ausbildungsjahr erbracht werden.

Arbeitshilfen für Behinderte

Zuschüsse an den Arbeitgeber werden auch im
Rahmen einer behindertengerechten Ausgestal-
tung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen gezahlt,
soweit dies erforderlich ist, um die dauerhafte
berufliche Eingliederung Behinderter zu erreichen
oder zu sichern (§ 237 SGB III). Es werden jedoch
nur solche Aufwendungen gefördert, die für die
behindertengerechte Ausgestaltung zusätzlich

erforderlich sind. Die begleitenden Hilfen nach § 31
SchwbG sind dabei nachrangig gegenüber den
Leistungen zur Förderung der beruflichen Rehabi-
litation.

Probebeschäftigung

Dem Arbeitgeber können darüber hinaus die
Kosten für eine befristete Probebeschäftigung
Behinderter bis zu einer Dauer von drei Monaten
erstattet werden (§ 238 SGB III). Voraussetzung
hierfür ist, dass dadurch die Möglichkeit einer
beruflichen Eingliederung verbessert wird oder
eine vollständige und dauerhafte Eingliederung zu
erreichen ist. Solche Zuschüsse zur Probebeschäf-
tigung werden insbesondere dann gewährt, wenn
die Eignung für den vorgesehenen Arbeitsplatz
zweifelhaft ist.

Leistungen an Träger (§§ 240–251 SGB III)

Träger von Einrichtungen der beruflichen Aus- oder
Weiterbildung oder zur beruflichen Eingliederung
Behinderter können gemäß § 240 SGB III durch
Zuschüsse gefördert werden, wenn sie durch
zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen Ausbil-
dung für förderungsbedürftige Auszubildende die-
sen eine berufliche Ausbildung ermöglichen und
ihre Eingliederungschancen verbessern.

Im Rahmen der Leistungen an Träger sieht das SGB
III gemäß §§ 240 ff. Leistungen vor, die der Ausbil-
dung und beruflichen Eingliederung benachteiligter
Auszubildenden dienen. Benachteiligte sind lernbe-
einträchtigte und sozial benachteiligte Auszubilden-
de, die wegen der in ihrer Person liegenden Gründe
ohne die Förderung eine Berufsausbildung nicht
beginnen, fortsetzen, erfolgreich beenden können
oder nach dem Abbruch einer Berufsausbildung
eine weitere Ausbildung nicht beginnen oder nach
erfolgreicher Beendigung einer Ausbildung ein
Arbeitsverhältnis nicht begründen oder festigen
können. Förderungsbedürftig sind auch Auszubil-
dende, bei denen ohne die Förderung mit ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen ein Abbruch der Ausbil-
dung droht. Die Förderung umfasst die ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen (§ 241 Abs.1 SGB III), die
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtun-
gen (§ 241 Abs.2 SGB III), die Übergangshilfen 
(§ 241 Abs. 3 SGB III), die Zuschüsse zur Ausbil-
dungsvergütung (§ 244 SGB III) sowie die Übernah-
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me der Maßnahmekosten (§ 245 SGB III) und der
sonstigen Kosten (§ 246 SGB III).

2.2 Das Lernortekonzept der Bundesanstalt
für Arbeit

Die berufliche Rehabilitation Behinderter erfordert
grundsätzlich die Erschließung der gleichen Lern-
orte wie für Personen ohne Behinderungen.4)
Demnach ist einer betrieblichen Ausbildung immer
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Übersicht 1: Charakterisierung der Lernorte nach dem Lernortekonzept 
der Bundesanstalt für Arbeit (Bundesanstalt für Arbeit 1997: Anlage 3)

4) Ferber (1988: 76) hat (unter Rekurs auf Überle-
gungen von Nirje (z.B. 1974: 35 f.)) aus dem
Normalisierungsprinzip u.a. abgeleitet, dass es
nicht normal sei, dass Kinder und Jugendliche in
Sondereinrichtungen lernen und in diesem
Zusammenhang auch auf die Notwendigkeit der
Trennung von Wohn- und Arbeitsstätte hinge-
wiesen, um Normalität sicherzustellen.
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dann der Vorzug zu geben, wenn Betrieb und
Berufsschule bereit und in der Lage sind, die Aus-
bildung unter Berücksichtigung des individuellen
Förderbedarfs durchzuführen (vgl. Bundesanstalt
für Arbeit 1996: 7 f; Schäfer 1998, 1999). 

In diesem Zusammenhang kommen nach dem
gestuften Lernorte5)-Konzept der Bundesanstalt
für Arbeit insbesondere für Lernbehinderte im Rah-
men der Förderung durch allgemeine Leistungen
zunächst Maßnahmen in Frage wie

➢ Betriebliche Berufsausbildung, wenn erforder-
lich mit sonderpädagogischen Hilfen.

Im Rahmen des Benachteiligtenprogrammes nach
§ 241 SGB III können gefördert werden:

➢ Betriebliche Berufsausbildung mit ausbildungs-
begleitenden Hilfen (abH),

➢ Berufsausbildung in einer überbetrieblichen Ein-
richtung (BüE) mit Fortsetzung nach einem Jahr
im Betrieb, während des betrieblichen Teils der
Ausbildung Unterstützung durch abH,

➢ gesamte Berufsausbildung in überbetrieblicher
Einrichtung (BüE), wenn für das 2. und/oder 3.
Ausbildungsjahr keine betriebliche Ausbildungs-
stelle zur Verfügung steht.

Dabei sollen nach Möglichkeit wohnortnahe Aus-
bildungsangebote genutzt werden, wenn zu erwar-
ten ist, dass hier die im Einzelfall erforderliche
Betreuung sichergestellt ist (vgl. Bundesanstalt für
Arbeit 1996: 9; Haas 1998: 413; Schäfer 1999:
329f). Jugendliche, die wegen Art und Schwere der

Behinderung besonderer Hilfe bedürfen, die über
die Angebote des Benachteiligtenprogrammes
hinausgehen, wurden in der Vergangenheit im all-
gemeinen vorwiegend in überbetrieblichen Einrich-
tungen gefördert wie

➢ Berufsausbildung in einer sonstigen Reha-Ein-
richtung (wohnortnah/ohne Internat),

➢ Berufsausbildung in einem Berufsbildungswerk
(BBW) mit oder ohne Internatsunterbringung
(bzw. andere Wohnformen) (vgl. Bundesanstalt
für Arbeit 1996: 9).

Übersicht 1 gibt einen Überblick über die persön-
lichen und sächlichen Voraussetzungen, die mit
dem Lernortekonzept verbunden sind.

2.3 Ergänzung des Lernortekonzepts durch
die Möglichkeit der „Dualen Berufsausbil-
dung und reha-spezifischen Förderung
durch einen Bildungsträger“

Vor dem Hintergrund des institutionalisierten über-
betrieblichen Angebotes konnten wohnortnahe,
betriebliche Möglichkeiten zur Erstausbildung im
dualen Ausbildungssystem von Behinderten, die
besonderer Leistungen bedürfen, bisher nicht
genutzt werden. Auf der Grundlage interner Über-
legungen verabschiedete die Bundesanstalt für
Arbeit die nachfolgend auszugsweise zitierte Ziffer
7.4 des Runderlasses vom 8. Januar 1998 – Ic5 –
6530/5390/1097 als Baustein zur Schließung der
Lücke zwischen Benachteiligtenprogramm und
besonderen Reha-Maßnahmen und fügte diesen
im Zuge der Umstellung von AFG auf SGB III in das
Förderungsrecht ein. 

„Eine Maßnahme nach § 102 Abs. 1 Nr. 1b kann
auch eine betriebliche Ausbildung sein – ergänzt
durch besondere Leistungen eines Bildungsträ-
gers. In diesem Fall schließt der Betrieb mit dem
Behinderten einen Berufsausbildungsvertrag unter
Beachtung der Bestimmungen des BBiG bzw. der
HwO über die gesamte Ausbildungszeit ab. Der
Arbeitgeber erhält einen Ausbildungszuschuss
gem. § 236 SGB III, weil die Ausbildung sonst nicht
zu erreichen ist (Kann-Leistung). Der Behinderte
erhält bei Vorliegen der Voraussetzungen Berufs-
ausbildungsbeihilfe (BAB-Reha). Im Rahmen der
die betriebliche Berufsausbildung ergänzenden
besonderen Leistungen werden die zusätzlichen
Aufwendungen des Bildungsträgers gefördert.
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5) „Unter Lernort ist eine im Rahmen des öffent-
lichen Bildungswesens anerkannte Einrichtung
zu verstehen, die Lernangebote organisiert. Der
Ausdruck ,Ort‘ besagt zunächst, dass das Ler-
nen nicht nur zeitlich nach Stundentafeln, Blö-
cken, Trimestern oder Schuljahren, sondern
auch lokal gegliedert ist. Es handelt sich aber
nicht allein um räumlich verschiedene, sondern
in ihrer pädagogischen Funktion unterscheidba-
re Orte. Seine Eigenart gewinnt jeder Lernort
aus den ihm eigenen Funktionen im Lernpro-
zess. Es ist daher auch denkbar, dass mehrere
Lernorte lokal zusammengefasst sind; sie sollen
dabei jedoch nicht ihre pädagogische-didakti-
sche Eigenständigkeit verlieren.“
(Deutscher Bildungsrat 1974: 69; siehe dazu
auch Dreisbach 1986: 37 ff.)



Zusätzliche Aufwendungen des Bildungsträgers
können insbesondere sein:

– Erarbeitung betrieblicher Ausbildungspläne
unter Berücksichtigung der Belange des behin-
derten Jugendlichen

– Erstellung und laufende Fortschreibung eines
individuellen Förderplanes

– sozialpädagogische Betreuung im Einzelfall im
Sinne von sozialen Diensten

– Angebote von medizinischen und psychologi-
schen Diensten, soweit im Einzelfall erforderlich

– fachspezifischer oder übergreifender Stützunter-
richt; Zusammenarbeit mit der Berufsschule

– fachliche und individuelle Unterstützung bei 
der Prüfungsvorbereitung; Unterstützung des
Betriebes bei der Beantragung von Prüfungs-
erleichterungen

– Übergangshilfen nach Abschluss der Ausbil-
dung

Die besonderen Leistungen sind als Teilnahmekos-
ten gem. § 109 zu gewähren. Die Kostensätze der-
artiger Maßnahmen müssen unter denen sonstiger
Reha-Einrichtungen liegen.

Ob der Ausbildung ein Förderlehrgang vorange-
stellt werden muss, ist im Einzelfall zu prüfen“
(Bundesanstalt für Arbeit 1998a: 4f).

Abbildung 6 fasst die zentralen förderungsrecht-
lichen Besonderheiten des neuen Lernortes
zusammen, der hier in Anlehnung an die Akronyme
der Modellprojekte mit REGINE bzw. MobiliS
bezeichnet werden soll. 

Abbildung 7 illustriert abschließend die leistungs-
rechtliche Einordnung dieser Förderungsmöglich-
keit, die im Rahmen der Modellprojekte REGINE
und MobiliS erprobt und wissenschaftlich evaluiert
werden soll.
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Abbildung 6: Förderungsrechtliche Besonderheiten der REGINE- und MobiliS-Maßnahmen
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Abbildung 7: Leistungsrechtliche Einordnung der REGINE- und MobiliS-Maßnahmen



Anhang: Auszüge aus SGB III

§ 98 SGB III

Leistungen zur beruflichen Eingliederung

(1) Als Leistungen zur beruflichen Eingliederung
können erbracht werden

1. allgemeine Leistungen und

2. besondere Leistungen.

(2) Die besonderen Leistungen zur beruflichen Ein-
gliederung werden nur erbracht, soweit nicht
bereits durch die allgemeinen Leistungen eine
berufliche Eingliederung erreicht werden kann.

Allgemeine Leistungen

§ 100

Leistungen

Die allgemeinen Leistungen umfassen die Leistun-
gen zur

1. Unterstützung der Beratung und Vermittlung,

2. Verbesserung der Eingliederungsaussichten,

3. Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung,

4. Förderung der Aufnahme einer selbständigen
Tätigkeit,

5. Förderung der Berufsausbildung,

6. Förderung der beruflichen Weiterbildung.

§ 101

Besonderheiten

(1) Mobilitätshilfe bei Aufnahme einer Beschäfti-
gung kann auch erbracht werden, wenn der Behin-
derte nicht arbeitslos ist und durch Mobilitätshilfen
eine dauerhafte Eingliederung erreicht werden
kann.

(2) Förderungsfähig sind auch berufliche Aus- und
Weiterbildungen, die im Rahmen des Berufsbil-
dungsgesetzes oder der Handwerksordnung
abweichend von den Ausbildungsordnungen für
staatlich anerkannte Ausbildungsberufe oder in
Sonderformen für Behinderte durchgeführt wer-
den. Die Förderung kann bei Bedarf ausbildungs-
begleitende Hilfen und Übergangshilfen nach dem
Ersten Abschnitt des Sechsten Kapitels umfassen.
Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe besteht
auch, wenn der Behinderte während der beruf-

lichen Ausbildung im Haushalt der Eltern oder
eines Elternteils wohnt. In diesen Fällen beträgt der
allgemeine Bedarf 510 DM monatlich. Er beträgt
680 DM, wenn der Behinderte verheiratet ist oder
das 21. Lebensjahr vollendet hat. Eine Verlänge-
rung der Ausbildung über das vorgesehene Ausbil-
dungsende hinaus, eine Wiederholung der Ausbil-
dung ganz oder in Teilen sowie eine erneute beruf-
liche Ausbildung wird gefördert, wenn Art oder
Schwere der Behinderung es erfordern und ohne
die Förderung eine dauerhafte berufliche Einglie-
derung nicht erreicht werden kann.

(3) Eine berufliche Weiterbildung kann auch geför-
dert werden, wenn der Behinderte

1. nicht arbeitslos ist,

2. als Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss noch
nicht drei Jahre beruflich tätig gewesen ist oder

3. einer längeren Förderung als Nichtbehinderte
oder der erneuten Förderung bedarf, um beruf-
lich eingegliedert zu werden oder zu bleiben.

Unterhaltsgeld kann an den Behinderten auch
erbracht werden, wenn er bei Teilnahme an einer
Maßnahme, für die die besonderen Leistungen zur
beruflichen Eingliederung erbracht werden, Über-
gangsgeld erhalten würde. Weiterbildungskosten
können auch übernommen werden, wenn die Vor-
beschäftigungszeit nicht erfüllt ist. Förderungs-
fähig sind auch schulische Ausbildungen, deren
Abschluss für die Weiterbildung erforderlich ist.

§ 102 

Grundsatz

(1) Die besonderen Leistungen sind anstelle der all-
gemeinen Leistungen insbesondere zur Förderung
der beruflichen Aus- und Weiterbildung einschließ-
lich Berufsvorbereitung sowie blindentechnischer
und vergleichbarer spezieller Grundausbildungen
zu erbringen, wenn 

1. Art oder Schwere der Behinderung oder die
Sicherung des Eingliederungserfolges die Teil-
nahme an

a) einer Maßnahme in einer besonderen Ein-
richtung für Behinderte oder

b) einer sonstigen auf die besonderen Bedürf-
nisse Behinderter ausgerichteten Maßnah-
me

unerlässlich machen (...).
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